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Über Huldigungen
Ernst Zschokke

Ein eidliches Gelöbnis der Treue gegenüber dem Herrn, eine

Beschwörung der Unterwürfigkeit, der Anerkennung der Herr-
schaft eines Eroberers! das ist die Huldigung. Sie gilt als frei-

willige Leistung, auch wenn sie durch Machtmittel erzwungen ist!

denn ein Vorbehalt im Stille», wie etwa der: ich schwöre nur,
weil mir nichts Anderes übrig bleibt, kann natürlich nicht in

Betracht kommen.

Man möchte wohl geneigt sein, diese Bezeugungen der Er-
gebensteit frübern Jahrhunderte» zuzuweisen und sie namentlich

als dem Zeitalter der absoluten Fürstcnmacht zugebörig zu be-

trachten, einer Macht, welche ja auch die Regenten in Republiken

für sich zu erwerben verstanden. Allein dein ist nicht so. Hul-
digungen, an denen sich die gesamte erwachsene männliche Be-

völkcrung zu beteiligen statte, gab es bis weit ins 19. Jahr-
hundert stinein. Da auch unser Kanton darin keineswegs zurück

blieb, mag es sich wostl rechtfertigen, diesen Dingen, von denen

in den Geschichtsbüchern kaum oder gar nicht gesprochen wird,
einmal etwas nachzugeben.

Gleich den Bürgern anderer Städte statten auch die Aarauer
istren Herren zu huldigen; also zunächst den von der Herrschaft

Kyburg, dann den von der Herrschaft Habsburg (seit 127?)
eingesetzten Scstultsteisien. Wann sie das Recht der Schultheißen-

wähl an sich brachten, ist nicstt bestimmt: wostl seit der zweiten

Hälfte des 14. Jahrhunderts/ Hatten zuerst die Vertreter der

Landesherr» die Huldigung entgegengenommen, so setzt die von

den Bürger» gewählte Obrigkeit. Einer Aufzeichnung aus dem

Ansauge des 16. IastrstundertS, die auf weit älteren Satzungen

beruht," ist entnommen, was die Aarauer Bürger vom zurück-

W. Mer» Geschichte der Stadt Aarau, S. >7. " W. Mer» Stadt-
recht von Aarau, S. 17?.



tic legren 14. Altorsjabre an (denn in diesem Zeitpunkte begann

die öffentlichrcchtlichc Mündigkeit) u.a. zu schwöre» batten!

„Der statt Arow trüw und warbest zu leisten, iren nul; ge-

fürderen vnd schaden in allen suchen zcwcnden vud darbn

einem schult dessen vnd rat geborsam vnd gewertig

zcsin".

Seit der Eroberung des Aargans durch die Berner war nun
ein neuer Dberberr da. Die Stadt Aarau wurde am l<4. April
141? von den Bernern und Solotburnern „zu banden des

Reichs" eingenommen und demgeiuast lautete auch nach der Ka-

pitulationsurkunde vom 2S. April der Huldigungseidi'"
Des ersten baben wir die vorgenannten von Arow für vns

vnd alle vnser ewigen nachkomen vnuerscheidenlich mit wölbe-

dachtem müt vnd einbellem rate in dem »amen des vatters, des

sunes vnd des beiligen geisteS gesworn mit vferbabnen henden'

vnd gelertc» Worten, vnd sweren ouch liplich dem keiligen rö-

mischen rich als für ein gerecht fry vnd vnbetwungcn richstatt,

darnach der statt von Berne vnd ouch der statt von Solottren

ganlz trüw vnd warbest zc leistend, iren schade» ze wendend zu

aller zit vnd nutz zesürderend ane widersprechen vnd geuerde, also

daz die statt Arbw nu vnd iemer ewenklichen zu dem heiligen

römischen rich gehören sol vnd der vorgenanten unser gnedigen

kerren von Berne vnd von Solottren vnd aller iro nachkomen

offen bus vnd statt sin sol wider menglichen, nieman vsgenomen...

Dieselbe» eude söilen vnd wellen wir vnd alle vnser ewigen

W. Merz, Stadtrecht von Aarau, S. 00.

Entsprechend wird die Schwurhand in einer ältern Vertagung von

Appenzell Außer-Rhoden gedeutet: „Dabei soll ein jeder Christ aufhebe»

drei Finger, wodurch angedeutet wird die richterliche Herrlichkeit Gottes

des Vaters, des Soknee und des beiligen Geistes: die zwei lebten Finger
aber sollen in die Hand zurnckgebogcn und damit die gänzliche Unterwcr-

jung der Seele und des Veibes unter die rickterlicbe Gewalt Gottes vor-

gestellt werden."
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nachkomcn sürwerthin gcu den obgeuanten vnsern gnedigen Herren

von Berne vnd von Sollottren iemer ewenklich von fünf jaren

ze fünfen, nemlich vff sant Iörigin tag des heiligen martrers

>2?. April j ernüwre», alles daz, so hie vor oder hienach geschriben

stat, dankber vnd mit gankcn truwcn stet te haltend ane bekrencken;

were aber, daz dieselben ende in deheinen künftigen fünf jaren

von fachen oder von vergesilichi wegen vbersessen würden, da; sol

disen vnsern epden vnd briefen init allen iren Puncten vnd artick-

len genblich vnschedlich vnd vnuergrifsenlich sin, noch dis vnser

ende da mit ab noch kraftlos, denn snnder ewenklich stet vnd in

macht beliben ane alle var; vnd wenn wir oder vnser nachkomen

darnach, so sich die fünf jar verlüsfen, vnd in dem ;it als vor stal

nit gesworn betten, von den obgenannten vnsern Herren von

Berne vnd von Solottren gemant werden, denne sollen vnd

wellen wir all;it gehorsam sin ;e sweren vnd die ende ;e erüwren

sernüwren^ in allen den Worten als vor stat."

Seit 1464 liess sich Bern alleine huldigen und suchte Solo-
lburn ab;usi»den. Über die Vorstellung, Aarau sei Reichsstadt,

verstand Bern leicht genug, sich hinwegzusehen.

Im Laufe der Zeit wurde die Eidesformel abgeändert; so

nach der Reformation (ca. wie sich noch aus der Hub-

digung von 1669 ergibt, wo nun auch der neue Glaube einbe-

zogen wird. Neu ist hier auch das Versprechen, sich in keines

andern Herrn Burgrechl noch Schirm zu begeben.

Der Schultheisi von Aarau ist hier nicht unter den Schwo-
renden ausgeführt, da er seht einen besondern Eid zu schwören

latte, in welchem bemerkenswert ist die Versicherung völliger
Unparteilichkeit gegen Jedermann, reich oder arm.

Im Jahre >677 wurde den vier bernischen Städten im

Aargau ein neuer Eid vorgelegt, in welchem sie sich n. a. ver-

pflichten, gegen „ihre Oberkeit und die Ihrigen" vor dem Richter
des Wohnortes Recht zu suchen.
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Am Fuße dieser Akte ist die Vereidigung der vier Städte

protokolliert. Für Aarau lautet das Protokoll:
Meine» Guedigen Herrn, Herrn Schultheiß Frisching vnd

Herrn Banncrberrn von Dießbach, alß Meiner Gnedigen Herren

und Obern Hochlobl. Statt Bern, Ehrenabgesandten, hat Schult-

beiß, Rath vnd Burger sainbt der ganzen Bnrgerschafft zu

Arauw in der Kirche vor beschribenen Evdt geleistet d. l l Julis
1677.

sIoh. Hrch.j Ambsler Srattsch. daselbsten."

Diesmal hatte der Aarauer Schultheiß wieder gemeinsam

mit der Bürgerschaft zu schwören.

An dem Unterschied von acht Jahren zeigt sich, daß von den

ursprünglich festgesetzten fünf Iahren doch auch abgewichen

wurde.

Die beiden „Gnedigen Herren" von Bern besuchte» die

aargauischen Städte zweifellos ans ihrer Rückreise von Baden,

wo sie an der am 4. Juli begonnene» Tagsatzung teilgenommen

hatten.

Mit der helvetischen Revolution >798 brach diese alte Herr-
lichkeit zusammen. Die Schweiz wurde ein Einheitsstaat mit

selbstgewäklten Behörden, welche nach französischem Muster orga-

irisiert waren. Die alten Kantone verschwanden zum guten Teile,

neue wurden gebildet. Zwar blieb der Name Kanton, aber er

bezeichnete nunmehr bloße Regierungsbezirke.

Huldigungen gab es setzt nicht mehr; dagegen führte die

helvetische Verfassung (vom >2. April) den Bürgereid ein. Dar-
nach hatte jeder zu schwören „seinem Vaterlande zu dienen und

der Sache der Freiheit und Gleichheit als ein guter und getreuer

Bürger mit aller Pünktlichkeit und allem Eifer so er vermag und

Die Eidesformeln von loS? und 1077 in: Akten Anrg. Städte
Bd. B, S. >?>—4Z<d. Stnntsarcknv.
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mil einem gerechten Haffe gegen Anarchie und Zügellosigkeit an-

zuhängen."

Als die gesetzgebenden Behörden (Senat und Großer Rat)
das für die Leistung des Bürgereides notwendige Ausführung?-
gesetz berieten, kam es zu interessanten Auseinandersetzungen; alte

und neue Ansichten platzten auseinander.

Im Großen Rate wollte ein Vertreter Freiburgs die Wen-

dung „mit einem gerechten Hasse gegen Anarchie und Zügellosig-

keit" ersetzt seben durch: „Haß gegen Anarchie und Oligarchie",
mußte dann aber zurückstehen, da man ibm bedeutete, die Eides-

soriuel sei in der Verfassung festgelegt und könne nicht geändert

werden.

Der Gesetzesentwurs sah vor, daß die obersten Behörden
ibren Eid einige Zeit vor den Bürgern leisten sollten. Dahinter
witterte ein Vertreter Zürichs im Senate den Versuch, die

Eidesleistung der Bürger hinterher doch zu einer Huldigung
gestalten zu wollen. Wenn es dann weiter hieß: die Mitglieder
oer obersten Behörden werden die Verlesung der Eidesformel
stehend und mit entblößtem Haupte anhören und mit auf-
g e h o b e n e r H a n d schwören, so erblickte darin der Abgeordnete

von Laachen eine Verletzung der religiösen Gefühle; denn nicht

die ganze Hand, nur drei Finger seien zur Anrufung der gött-
lichen Dreieinigkeit emporzuheben. Es wurde ihm erwidert, die

durch die Versassung gewährleistete Freiheit gelte auch für die

Religion, weshalb es hier jeder halten könne, wie er wolle. Und

vollends erschien es einem Glarner als unannehmbar, wenn die

nachzusprechende Formel nur lauten sollte: Das schwören wir!
Die einfachen Leute würden es nicht verstehen, wenn es nicht

beißen würde: Das schwören wir bei Gott dem Allmächtigen!

Ausgenommen von der Eidespslicht waren übelmögende

Greise über 70 Jahre, dann natürlich auch „Blöd- und Wahn-

sinnige" und Verbrecher: ausdrücklich eingeschlossen waren die

Diener der Religion. Wer aus sonst einem Grunde verhindert
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war, den Eid zu leisten, mußte die Leistung nachholen. Wer sick,

zu schwören weigerte, verlor die bürgerliche» Rechte.

Die Kantone kanten in der Zeit vom August bis zum

7. September zur Eidesleistung. Sie war nach folgender Wci

sung des Direktoriums durchzuführen (Beschluß vom 7?. Juli
1798)/

I. Air dem Tage, an welchem der Bürgereid geschworen wer-

den soll, werden sich alle Bürger, die mebr als zwanzig Jahre
alt sind, in einem öffentlichen Gebäude oder, wen» es das Wetter

erlaubt, unter dem freien Himmel und vorzugsweise bei dem

Freiheitsbaum versammeln, beim Schlagen der Trommeln zu der

von dem Regierungsstattbalter bestimmten Stunde.

7. Die eingesetzten Obrigkeiten, nachdem sie sich auf dem

Gcmeiudbause werden versammelt baden, sollen sich in feierliche»'

Zug auf den zum Eidschwur gewählten Platz begeben.

7. In den Gemeinden, welche Künstler und andere zu diesem

Zwecke dienende Hilfsmittel besitzen, soll das Fest mit der Aus-

sübrung einer kriegerischen Musik und mit patriotischen, belve-

tischen und französischen Niedern angefangen werden.

4. Der Regierungsstallhalter, Unterstatthalter oder Agent,
oder in deren Ermanglung ein von ihnen erncnnrer Bürger
wird den anwesenden Bürgern von den Umständen reden, welche

den Eidschwur der drei ersten Verbündeten für die Sache der

Freiheit herbeigeführt und begleitet haben; er wird an die alten

Helden Helvetiens und die Ursachen erinnern, welche uns in der

Folge die Früchte ihrer großmütigen Aufopferungen entrissen

haben, und auch die schuldige Dankbarkeit gegen die ewige Vor-
sehung und die für die Wiedererlangung unserer Rechte ge-

brauchten Werkzeuge erwecken. Der Minister des öffentlichen

Unterrichts wird ihnen diese Reden in beiden Sprachen gedruckt

zusenden.

Strickler, Aktciisammlung 0er Helvctik II 007.
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In den Gemeinden, welche sich die Mittel verschaffen tön-

»cn, sollen nach geschehener Eidesleistung nochmals patriotische

Gesänge von Künstlern ansgcsübrt werden, und der Tanz soll

dieses bürgerliche Fest bekrönen.

6. In den Gemeinden, wo sich Geschütz vorfindet, wird man

unmittelbar nach dem Eidschwur Kanonen lösen.

Die Art und Weise, wie die Feierlichkeit vor sich zu geben

balte, gemalmt uns in allem an unsere Augnstfeier, nur daß sie

am lichten Tage stattfand. Auffallend ist, dasi man die zu bal-

tende Rede von oben herab den Rednern zukommen liess, sei es,

dasi man wünschte, dasi überall das nämliche gesagt werde, sei es,

dasi man unliebsamen Ausierungen vorbeugen wollte.
Es ist bekannt, dasi die Aufforderung nir Eidesleistung auf

Widerstand stiesi, vorab in der innern Schweiz! es waren reli-

giöse Gründe, welche gellend gemacht wurden; politische standen

im Hintergrunde. Doch konnte die Erregung meist wieder be

schwichtigt werden. Nur Nidwalden beharrte bei der Weigerung,
weshalb die Regierung zur Gewalt schritt und die Befeblsbaber
der französischen Besetznngslruppen (sie selbst hatte noch keine

militärische Organisation getroffen) zum Zwange gegen die Un

gehorsamen aufforderte. Es folgte dann der Angriff Schauen-

burgs auf Nidwalden, dessen Verleidiger nach beroischem Kampfe
überwunden wurden, worauf das Ländche» einer schrecklichen

Plünderung und Verwüstung anKeim fiel (9. und 10. September).

Nach kurzer Dauer war der belvetische Einbeitsrranm zu

Ende. Die Mediationsakte vom 19. Februar 180? schuf die

Schweiz wieder um. Die dreizebn alten Kantone wurden wieder

hergestellt, freilich ohne die Untertanenländer, aus welchen, wie

aus einigen zugewandten, sechs neue Kantone gebildet wurden,
darunter der Kanton Aargau. Den Kantonen aber wurde eine

weitgehende Selbstverwaltung eingeräumt, in der sich nicht nur
die alten, sondern auch die neuen Kantone sekr wokl gefielen.
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Wie für alle Kantone, so war auch für den Aargan eine

(vorläufige) Regierungskommission eingesetzt worden, deren Auf-
gäbe die Organisation des Kantons gemäß der Verfassung wart
wogn auch die Anordnung der Waklen des Großen und des Klei'
nen Rates geborte. Sie begann mit ibrer Arbeit am >2. Märt,
und am 2D/26. April konnten die neugewählte» Behörden ibre

Tätigkeit beginnen.

Da ist es nun bezeichnend für den Umschwung der Verhält-
niste, daß diese Behörden, nachdem sie selbst den AmtScid geleistet

batten, nun auch von den Einwohnern des Kantons die P u l

diguug verlangten. Es geschah dies durch das folgende Dekret

des Großen Rates vom 12. August I8OD*

Wir Präsident und Rath des Kantons Aargau, tbun kund

hiermit!
Da der Zeitpunkt eingetreten ist, wo sämtliche verfassungs-

mäßige Behörden und Beamte ernennt sind, und sich durch

feyerlich abgeschworene Eide zu treuer und gewissenhafter Er-
süllung ibrer Pflichten gegen den Kanton, und der besonders

übernommenen Amtspflichten verbunden, bereits auch ibre Amts-

Verrichtungen angetreten haben, — Wir daraufhin befunden!

daß nun auch die Zeit vorhanden seve, in welcher von Seite der

sämtlichen Einwohner Unseres Kanrons männlichen Geschlechts,

welche zum heil. Abeudmal den Zutritt erhalten, und das Alter
der 16 Jahre zurückgelegt haben, der Eid der Treue gegen ihr
Vaterland, den Kanton, so wie des Gehorsams gegen die Ge

setze und die ein g e s c tz t e O b r ig keit abgelegt werde»

solle, und demnach

verordnet!

I. folgender Huldigungs-Eid soll von sämtlich betreffenden

Einwohnern des Kantons Aargau abgelegt werden.

„Es schwören alle und jede Einwohner des Kantons Aargau,

' Aarqanisckes Kaiuonet'latt. Erster Band IM?, S. 279 ff.
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„des Kantons Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden,

„d e m K lein e n n n d G r o si e n R a t l> e dieses K a n -

„tons als ihrer verfassungsmäßigen Landes-
„obrigkeit, Treu und Wahrheit tu leisten, deren Ver-

„ordnungen, Geboten und Verboten schuldig und willig in

„gehorchen, den Befehlen aller obrigkeitlich eingesetzten, oder

„sonst verfassungsmäßige» Behörden und Beamten geflissentlich

„nachzukommen, die bestehende Regierungsverfassnng aufrecht

„zu hallen, und gegen dieselbe weder heimlich noch öffentlich,

„weder durch sich noch durch andere zu bandeln oder handeln in
„lassen, in keine Weis noch Wege, sondern selbige, wenn sie

„dazu aufgefordert werden, gegen innere und äußere Feinde mir

„Gut und Blut zu schützen; und wenn sie etwas sehen oder

„hören sollten, das wider die Regierung und die Ruhe und

„Wohlfahrt des Kantons laufen würde, solches alsobald an Be-

„hörde anzuzeigen, und überhaupt sich so zu betragen, wie es

„einem getreuen und rechtschaffenen Bürger wohl ansteht.

„Ohne Gefährde!"
Dieser Huldignngseid soll in jeder Kirchgemeinde von

allen in einer Kirchhöre angesessenen Einwohnern männlichen

Geschlechts, welche zum beil. Abendmahl den Antritt erhalten,
und das löte Jahr Alters zurückgelegt haben, abgeschworen wer-
den.

Mit feuersicher Abschwörnng dieses Eides soll in den Kircken

der Hauptorle der eils Bezirke Unsers Kantons der Ansang ge-

macht, und soll derselbe an diesen Orten von einem hiezu von
Uns abgeordneten Mitgliede des Kleinen Rathes selbst, aus zu

bestimmende Tage zu Handen der Regierung abgenommen

werden.

In den übrigen Kirchspielen jeden Bezirks aber soll dieser

Huldigungsakt in Unserm Namen durch den betreffenden Be-
zirkSamtmann ans die von ihm anzuschreibenden Tage vorge-

nommen werden.
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An diesen Zagen sollen sich dann alle in der betreffende»

Kirckbm'e angesessenen, im § 2 benennten Einwohner, nachdem

ibnen noch zuvor orirch den Weibel des Orts bc» ihrer Pflicht
wird geboten worden sevn, auf die bestimmte Stunde in ihrer

Kirche, oder im Fall, dass sie äußert Unserm Kanton Kirchspännig

waren, in der ihnen angewiesenen, wo möglich nächstgelegenen

Kirche Unsers Kantons einfinden, und da vorerst einem be-

sonders aus diese Feverlichkeit angeordneten Gottesdienste ben-

wohnen.

4. Nach Beendigung dieses Gottesdienstes wird in de» Kir-
chen der Bczirksbauptorte Unser dabin abgeordnete Mitrath vor-

erst den neuerwählten Bezirksamtmann als solchen vorstelle»,

und dadurch öffentlich in sein Amt einsehen; eben so auch die

Glieder des Bezirksgerichts und die Friedensrichter der ver-
schie denen Kreise des Bezirks, als welche, so wie sämtliche Ge-

meindeammänner des Bezirks zu dem Ende durch den Amman»

zu dieser fererlichen Erscheinung einberusfen werden sollen.

4. Hierauf wird gedacht Unser Mitratb den obbemeldten

Huldigungseid ablesen, und nach Vorlesung defielben die Ab

schwörnng von Seile aller Anwesenden mit aller Feverlichkeit

vor sich gehen lassen.

6. Die Gemeinderäthe sind aufgefordert, diejenigen Ein
n ebner, die absichtlich und ohne erhebliche Gründe von der Hub

digung ausgeblieben, dem Bezirksamtmann zu Unsern Handen

anzuzeigen.

Von allen Unsern lieben und getreuen Mitbürgern und Ein
woknern des Kantons erwarten Wir mit voller Zuversicht, daß

sie sich ohne die allerwichtigsten Gründe dieser anmit von Uns

angeordneten Huldigung, als der ersten gegen die Obrigkeit zu

leisten habenden Pflicht nickt entziehen, sondern Ihr getreu -

sich dabev einsinden, sodenn diesen feverlicken Akt mit Würde und
Anstand begehen, und dadurch ihre Ebrsurckl für die Begebung
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einer so wichtigen Handlung geziemeno an Tag legen werden:

>vie Wir sie den» auch biezu obrigkeitlich ermahnt, dabev aber

vorzüglich aufgefordert haben wollen, noch init Uns den All
mächtigen um seine Gnade und seine» Segen zum Gedeihen

dieser fcyerlichen Handlung inbrimstig anzuflehen.

Gegeben zu öffentlicher Bekanntmachung von allen Kanzeln

des Kantons, und Anscklaguug an gewohnten Orten, in Aarau,
d. 12. Aug. >80?.

Der Präsident des Kleineu Ralbs,

D olde r.

Im Namen des Kleinen Nalbs, der Staatsschreiber

K a st h o fcr.

Für die Vornahme der Huldigung sehte der Kleine Rat am

24. Augustmonat die Tage vom IO. — >?. September fest und

verteilte die Bezirkshauptorte unter seine Mitglieder. Der Prä
sident des Kleinen Rates, Dolder, sollte am lS. September mit

Aarau den Anfang machen.

Über die Huldigung in Aarau (lT. Herbstmouat) brachte das

Kantonsblatt den folgenden Bericht:'

Die auf beute von der Regierung angesetzte Feucrlichkeit der

Abschwörung des Huldigungs-Eides in Aarau, ist mit dem-

jenigcn Austand, Ordnung und allgemeiner Theilnahme begangen

worden, welche man zu erwarten allerdings berechtigt war.
Abends zuvor und Morgens frühe um 5 Uhr wurde diese Fever

durch Kanonenschüsse angekündigt, um 7 Uhr war katholischer

Gottesdienst angeordnet, um kl Ubr wohnten sämtliche Behörden

und Beamtete einer zweckmäßige» und auf die Begehung der

bevorstehenden Handlung eingerichteten Predigt bey, nach be-

endigtem Gottesdienst versammelten sich aus den« Rathhause

Aargauiscbes Kantensblatt. Erster Band S. ffl? ff.
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die Mitglieder des Kleinen Rathes,

„ des Appellalionsgerichles,

„ „ des Administrationsgerichtes,

Der Ammann des Bezirks,
Die sämtlichen Friedensrichter des Bezirks,
Der Rath der Stadt Aarau,
Die sämtlichen Gemcind-Ammänner des Bestrks,

Denne

der Kirchenralb

Schulrath
Sanitätsralb, und die in Aarau

wohnhaften Mitglieder des Grosten Ralks,
auch die Kan-lev- und Bureauangestellte, so wie auch die sämnn

lichen Weibel und Däuser, festere in der Ehrenfarbe des Kau-

tons.

Von dem Rathhause ging der Zug uurer Abfeuerung der

Kanonen, dem Geläut aller Glocken, der Parade der Kantons-

truppeil und des Kadettenkorps von Aarau in die Kirche, m

welcher bereits alle Einwohner der Kirchgemeinde Aarau rer-
sammelt waren. Die Regierung wurde bev Eintritt in die

Kirche mit einer vortrefflichen Vokal- und Instrumental Musik

empfangen, und daraufbin st> der Huldigung selbst geschritten.

Zu dem End wurde verlesen das Huldigungs-Dekrel vom

ID Augustmonat ILO?, und

Das Patent, durch welches der Präsident des Kleinen Ralsies

beauftragt war, die Huldigung in der Hauptstadt selbst ab;»-

nehmen. Dann hielt Herr Präsident Dolder die folgende Rede l '

„Von, Kleinen Rath beauftragt, in der Hauptstadt Unseres

Kantons den Huldigungs-Eid aus-unebinen, und von Euch die

Angelobung der Treue und des Gehorsams sti Handen Unseres

Hier einftefiiqt mich dem Wortlaute im Aarmiuischen Knntonsblon.
Erster Band lMt, S. '10 ssi, doch nekürit.
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Vaterlands, Unseres Kantdns, der Gesetze und der eingeseizten

Obrigkeit zu empfangen, kann ich mich nicht entkalten, eke

Wir zu dieser wichtigen und feierlichen Handlung schreiten, Euch

meine lieben und theuren Mitbürger, meine Gedanken und Emp-

flndungen vorzutragen.

Rnke und Frieden von Innen, Achtung und Freundschaft von

Aussen — ware während einer langen Reihe von Iahren, der

glückliche, geräuschlose, und eben deswegen beneidete Zustand der

Schweiz.

Durch Biedersinn und Reinheit der Sitten, so wie durch

Tapferkeit, zeichneten sich unsere Vorältern vor andern Völkern

aus.

Dem lezten Ialwzebnd des lLten Jahrhunderts, ware es

vorbehalten, diesen Zustand der Ruhe m unterbrechen, und mit
Wehmut sage ich es — unsern National-Karakter in seder Rück-

ficht zu verschlimmern."

Es folgt nun ein längerer Rückblick auf die französische Re-

volution, die Rcvolutionskriege, von denen zunächst der Boden

der Schweiz unberührt blieb. Dann erinnert der Redner an den

Einbruch der Franzosen, an die Verwandlung der Eidgenosse»-

schaft in einen Einheitsstaat, der nicht verhindern konnte, dass

die Schweiz nun auch zum Kriegsschauplatze wurde, der aber

auch einen grossen Teil der Bürger nicht zu einigen vermochte,

weshalb es zu beständigen Parteikämpsen kam.

„Die damals aufgestellte helvetische Regierung, deren nur

guten Willen nicht absprechen wollen, die aber doch meistens aus

Männern bestand, die in Staalssachcn unerfahren waren, hatte

so noch mit allen möglichen Widerwärtigkeiten zu kämpfen; auf
der einten Seite stund sie unter dem Druck einer fremden Macht;
auf der andern wurden ihre Gesetze und Befehle nur mit Wider-
willen oder gar nicht befolgt, und eigene Macht kalte sie nicht

genug um sich respektiren zu inachen."
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,,Uui dein Geist des Mißvergnügens zu steure», wnrden zu

»«eblernmalen Veränderungen im Regierungspersonale gemacht,'

aber obne Erfolg. Der Geist des Mißtrauens und der Zwie-

li-aäil batte zu sebr übcrbaud genommen, und stieg endlich zu

einem solchen Grad, daß dadurch die Dazwischenknnsl der uns

verbündeten fränkischen Regierung erzweckt ward.

Der erste Consul übernahm die Vermittlung zwischen allen

Parlbeiein Dieser Vermittlung babcn Wir die Entstebung der

Euch bekannten Mediationsakte die neue Umwandlung der

Sckweiz in einen Staatenbnnd, die Zusainmcnschmelznng Aar-

gau, Baden und Frickthals, und dessen Crbebnng zu einen«

souveränen .Kanton zu danken."

„Und nun meine tbenren Mitbürger! Schaut um Euch! Be-

trachtet mit unbefangenem Blick Cucre Lage; ich will sie Euch

lererzäble», denn nun ists darum zu lbnn, was Wir werde»

können.

Ibr kabl eine Verfassung, in welcher die Grundsätze der

wabren Frcubeit und Gleichheit aufgestellt - Religion, Per-
sonen und Eigenlbnm gesichert sind.

Euer .Kanton kann in Ansebung seines Umsangs, n»v seiner

Bevölkerung, unter die ersten der Schweiz gezäblt werden; —

aber in Betracht seiner Lage wird er von keinen« übertroffcn,
«renige können Ilnne gleich geachtet werden. Ibr babt keine öden

Pcide», keine ungesunde Moräste, keine nackten Felsen, und keine

Diese Veränderungen betrafen freilich keineswegs nur das „Regie-
rungspersonale", sondern griffen auch in den Staatsorganismus ein, je nach

der Parteistellung der feweilcn Obsiegenden. Aber Doldcr, der feit Mai >7??

dem helvetischen Direktorium angehörte, verstand es immer wieder, trotz

allem, sich einen Sitz in der Regierung zu sichern. 1800, 8. Januar trat
er in den Vollziehungsausschusi ein, am tz. August in den Vollziehung?-

rat, >801, 21. November in den Kleinen Rat, als Finanzrat, 1802, 7-Juli
wurde er gar helvetischer ^.'andammann.

Die Einleitung seiner Rede klingt daher «vie eine Verteidigung oder

beschönigende Beschwichtigung.
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für die Liebhaber schöne — für die Einwohner aber schaudernde

Eisberge, hingegen in jeder Richtung von einem Ende des Kan-

lons zum andern, fruchtbares Erdreich, welche dem Fleiß der

Einwobner das beste Zeugnis geben.

Die Flüsse, so Eueren Kanton durchströmen, der Rhein, die

Aare, die Limmat und die Reust geben dem Land einen bezau-

bernden Reiz, und dienen zugleich den Handel und Verkehr im

Innern z» beleben.

Ihr habt Handlung und Fabriken, welche der ärmer» Volks
klaffe Verdienst schaffen und durch das in Cirkulation dringende

Geld den Wertk der Gülher und Lebensmittel im Gleichgewicht

erkalten."

„Und was soll ich Euch, wertheste Mitbürger! von Euerer

Regierung, von Eueren richterlichen Behörden und Beamten

sagen? — Liegt nicht die höchste Gewalt in den Händen des

von Euch selbst gewählten Großen Raths? hat er nicht in seiner

ersten verfassungsmäßigen Sisiung Euch tiberzeugende Beweise

von seiner Gerechtigkeit, Klugheit und Mäßigung gegeben? und

ist es nicht seinen getroffene» Wahlen des Kleinen Raths und

Appellations-Gerichts zuzuschreiben, daß unser Kanton so ge-

schwind, und mit so vielem Anstand und Ordnung organisiert
worden.

Sie stehen nun alle da im ganzen Kanton, die verfaffungs
mäßigen Behörden, und ich darf mit Zuversicht erwarte», daß

icde davon ihre Pflichten gegen Gott, das Vaterland und gegen

meine lieben Mitbürger getreulich erfülle» wird."
„Und von Euch, meine verehrten Mitbürger, erwarte ich, daß

auch Ihr das Emsige bevtragen werdet, um das schon seit sechs

Monaten so glücklich angefangene Werk der Vereinigung der

Gemüther vollenden zu helfen, verbannet, ich bitte und beschwöre

Euch, allen Hak und Mißtrauen zwischen Euch, laßt den klein

lichen und unglücklichen Parthevgcisi für in,mer fahren; alle

redlichen Männer können und müssen nur einerlev Zweck haben;
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Ruhe und Ordnung im Staat, wer diese zu störe» sucht, den

wird frühe oder spät die rächende Hand der Gerechtigkeit er-

greifen und bestrafen. Ebrt Euere Regierung, Ihr ehrt Euer

Werk und dadurch Euch selbst, erzeigt den Beamten die schuldige

Achtung, es ist das Mittel ihre Pflichten mit mehr Erfolg m

erfüllen, — entfernt Euch nie von der Religion euerer Väter,
und sent die den Dienern derselben gebührende Achtung nie aus

den Augen.

Euch, meine oerehrtesten Mitbürger des Kreises und Be-

zirks Aarau insbesonders stelle ich Enern von der Regierung
erwählten Bezirksamtmann in der Person des Herrn Sarers'
vor, ein Mann der schon lang Euere Achtung und Zutrauen

besaß, und solches durch seine Gercchtigkeitsliebe und Kenntniße

verdient, die Regierung, der es angenehm war, Ihme diesen

Beweis von Achtung zu geben, erwartet, daß Ihr Ihne in dieser

Eigenschaft anerkennen und Ihme die gebührende Achtung er-

weisen werden.

Ihr habt l.icr ebenfalls vor Euch die Friedensrichter der

i Kreise Eucrs Bezirks; Ihr Amt ist beschwerlich, und nur die

Achtung, so Ihr Ihren Personen erzeigen, das Gehör, so Ihr
Ihren Ermahnungen leisten werdet, wenn sie Euch mm Frieden

mahnen, kann selbiges erleichtern. Und

Endlich befindet sich noch vor Euch Euer selbst gewählte Am-

mann" und Stadtrath. Es war der Regierung sebr angenehm zu

sehen, daß Euere Wakl aus so wackere und verdienstvolle Männer
gefallen.

Ihr übrige Gemeindeammänner des Bezirks Aarau emp-

fangt von mir im Namen der Regierung die Ermahnung, zur

Samuel Sarer von Aarau, >754-1828, Bezirkoamtmann und

BezirkSqcrichtSpräsident >80?—>811; in der helvetischen Zeit Präsident
des MunizipalrateS.

" Johann David Frey von Aarau, >751^ 1827; Stadtammann
180^—1808' von da an Appellationsrichter.
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Handhabung der guten Ordnung in Eueren Gemeinde», gehl

Eueren Mitbürgern mit gutem Erempel vor, und zählet darauf,
daß die Regierung Euch so wie alle Beamte des Staates be»

Ausübung Euerer Amtspflicht nötlügenfalls unterstütze» wird.
Nun also, meine theuren Mitbürger, laßt Uns 5» der fever

lichen Handlung der Eidesschwöruug schreiten ^ Wir werden

alle schwören, dem Vaterland, der Verfassung, den Gesetzen, und

der e in gesetzt e n R egier u n g treu und gehorsam zu

ievn. Möge keiner unter bins seyn, der unreines Herzens ist,

möge keiner sevn, der nicht mit aufrichtigem Sinn das zu Gott
dem Allmächtigen zu thuende Gelübde zu kalten gestnnet ist,

und Unsere Handlung wird gewiß gesegnet sevn."

Daraufhin wurde der Huldigungs-Eid abgelesen und von

allen Anwesenden geleistet, woraus die Musik wieder begann, und

sich sämtliche Behörden unter abermaliger Abfeucrung der Ka

noneu und dem Geläute aller Glocken vor die Stadt verfügten,
wobin auch das Kadettenkorps, die Kantonstruppen sdie Standes-

kompagnie j und das neu montierte b'andjägerkorps marschiert war.
Herr Hauplmann Schmiel, Chef, so wie die übrige» Ossi-

ziere, Unteroffiziere und Gemeine des Aargauisch.'n Truppen-

korps wurden allda von Herrn Regieruugsratk Map, als Vor
steker des Kriegsdepartements, in Eidespflickt aufgenommen.

Das Corps der b'andiager leistete den Eid in die Hände

des Herrn Regiernngsratk Hetzer, als Vorsteher des Polizev-

départements.

Nach geleistetem Eid wurden mehrere Salven gegeben, das

durch sein gutes Aussehen und durch seine Geschicklichkeit aus-

gezeichnete Cadetenkorps trug nicht wenig zu Verschönerung des

Festes be». Um I l Uhr gieng der Zug wieder nach dem Rat-
kaufe, samtliche Behörden wohnten einer von der Stadt Aaran

gegebenen Mahlzeit bep.

Abends war ein Ball veranstaltet, an welchem sich auch eine
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zahlreiche Menge Einwohner von den benachbarte» Stable»
Ungesunden batte», die Stadt war allgemein beleuchtet, »nd das

Fest endete mit dem gleiche» Anstand, Ordnung und allgemeiner

sröblicher Theilnahme wie es angefangen batte.

Das Aarauer Kadettenkorps, das aus Kantonsschülern und

Stadtschülern bestand und von Kommandant Job. Georg Hun-

ziker geleitet wurde, e, hielt vom Kleinen Rate eine besondere

Anerkennung. In dem Schreiben (W.Sept. 1804), bas er an

den Kommandanten richtete, heisst eS:

„Sie erbalten 100 frs., um diese Summe auf beliebige

Weise zur Ausmuureruug des CadettenCorps, welche am 10. dies

bev der Huldigung in Aaran zur Verschönerung dieser Fever-
lichkeil bevgctragen bat, zu verwenden, welche», Sie übrigens
Unsere Zufriedenheit mit seinem Eifer und erlangte Geschick

lichkeil bezeugen und dasselbe Unsern fernern Wohlwollens ver-

sichern wollen."
Der Kommandant selbst erhielt zwei Sann, Kasteler-Wein

aus den obrigkeitlichen Vorräte» „in Anerkennung der Vorzug
lichen Bildung, welche das Cadette» Corps in Aarau Ihnen zu

danke» bat".

Nach der Niederlage Napoleons bei Leipzig sank auch die

Mediationsverfastung bei uns dabin. Der Bundcsvertrag, der

181? an ibre Stelle trat, wand ein noch schwächeres Band um
die Kantone, denen um so gröbere Selbständigkeit zukam. Auch

in der Schweiz galt „Restauration", Rückkehr des Alten
soweit eö eben anging. In den alten Städtekantone» gewannen
die Städte wieder das Übergewicht über das Land, die An-
stokratie strebte nach der frühern Geltung, zu ihrem Leidwesen

wurden die Untertanenländer nicht wieder hergestellt.

Im Kanton Aargau gab es keine Aristokratie. Aber die

Verfassung vom 4. Juli 1814 legte die Macht in die Hand des
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kleinen Nates, der jetzt aris dreizehn Blitgliedern bestand: wer

gewählt war, saß auf zwölf Jahre fest im Amte (d. b. ei»

Drittel nach einer Wiederwahl nach vier, ein Drittel nach einer

Wiederwahl nach acht Iahren). Präsident und Vizepräsident
des .kleinen Nates erhielten den Titel „Bürgermeister" (wie ihre

Amtskollegen in den Städtekantonen). Sie waren ein Jahr
un Amte und durften für die gleiche Stelle nach Ahlauf des

Jahres nicht sogleich wiedergewählt werden, wohl aber das fol-

gende Jahr. So war denn ein Wechsel zwischen zwei Persönlich-
keiteil möglich, und dieser wurde auch zur Negel.

So bildete sich bei uns allmälig auch ei» halbaristokratisches

Regiment heraus: wenigstens herrschte in weitesten .Kreisen ein

Gefühl, das, es so sei.

Es entsprach denn durchaus der obwaltenden Zeitrichlung,
daß auch jetzt wieder eine allgemeine Huldigung angeordnet

wurde und zwar halten sich, wie ausdrücklich bemerkt wurde, nicht

nur .Kantonsangebörige, sondern ebenso die Bürger anderer Kan
tone und sogar Fremde ihr zu unterziehen. Das Gesetz, das sie

verlangte, kam freilich erst I "
g Jahre nach Beginn der neuen

Ordnung heraus. Es lautete:'

Huldigung im Aargau.
Gesetz vom 2T. Ehristmonal IbilD

Wir Bürgermeister und Grober Nath
des .Kantons Aargau

thun kund hiermit:

Da die erneuerte .Konstitnirnng aller verfassnngsmäsiigen

Behörden erfordert, dass auch der Eid der Treue und des Ge-

horsams gegen die Verfassung, die Gesetze und die Landes-

Obrigkeit feierlich abgeschworen werde, so haben Wir zu diesem

Ende, und damit auch in Zukunft von Zeit zu Zeit die all-

mählig herangewachsenen jungen Bürger für den Staat in

' Sammlung der Gesetze und Verordnungen. Sechster Band S. 7. SI 7.
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Eidespflicht genommen werden, ans den verfajsungsmäsiigen Vor-
schlag des .Kleinen Raths

verordnen

Ans die Koustiluirung der sämtlichen verfassuugsmäsiigen

Behörden des Kantons soll eine allgemeine Huldigung folgen,
die in den sämtlichen Bezirken mir angemessener Feierlichkeit aus-

genommen werden soll.

Jeder Kantons-Angehörige, und seder im Kanton kaushäblich

angesessene Schweizerbürger und Fremde, welcher das achtzehnte'

Jahr Alters angetreten dar, ist verpflichtet, dem angeordneten

Huldigungsakte beizuwohnen und den vorgeschriebenen Eid zu

leisten.

(Der BürgerEid, den Jeder zu schwören bat, ist die wörl-
lichc Wiederholung desjenigen von >80? (S. ZO).

Die Geistlichkeit übernimmt die eidliche Verpflichtung zur
Treue und zum Geborsam mit denjenigen Abänderungen, welche

die Regierung nach ibrem besondern Standes-Verhältnisse be-

stimmen wird.
Alle drei Jahre sollen m jedem Bezirk die Kanro»s-An-

gekörigen nnd Einsasscn, welche den Bürger-Eid noch nicht ab-

gelegt haben, nnd besonders die zungen Bürger, welche erst seil

der letzten Huldigung das achtzehnte' Jakr ihres Alters erreicht

haben, auf einen von der Regierung zu bestimmenden Tag zu

Leistung des Bürger-Eides versammelt, und über ibre Beeidigung
ein ausführlicher Verbal-Prozes, aufgenommen werden.

Die Dberamtleute werden alle diejenigen, welche aus die

ergangene Aufforderung sich bei dem Huldigungsakte nicht ein-

finden, zur Verantwortung vorberufe», und sie den Huldigungs-
Eid noch besonders schwören lassen.

Sollte Jemand vorsätzlich und ohne erhebliche Gründe bei

der ausgekündiglen Huldigung nicht erscheinen, so soll derselbe

Im Iabrc I8S? qalt sckon das zurückqelegte I<5. Fal>r



bei dem Bezirksgericht verzeigt, mit einer angemessenen korrekt

rionellen Strafe belegt, und zugleich zur nachträglichen Eides-

leistung angebalten werden.

Mit der beharrlichen Weigerung, den Bürger-Eid zu leiste»,

ist nebst dem Verlust des Bürger- und tlandrechrs, auâ, zugleich

die Fortweisung aus dem Kanton verbunden.

Der Kleine Ratb ist mit der Vollziehung des gegenwärtigen

Gesetzes und mit allen, die Huldiguugsfeierlichkeit betreffenden,

weiter» Anordnungen beauftragt.

Gegeben in Unserer Groste» Ratbsversammlung in Aarau,
den 70. Ebristmoual I8ID

Der Aiitls-Bürgermeistcr,
Z i m nt c r Ut a it u.

Die Sekretärs!

Er i s n> a n n Gcrichtsschreiber.

Schlei n i gcr, Gcrichtsschreiber.

Die im letzten § dem Kleinen Rate überbundene Voll-
ziekung des Gesetzes liest wiederum mehr als ein Jahr auf sich

warten, so dast es 1817 wurde, bis die Huldigung vor sich geben

konnte.

In der nachfolgende» Kundgebung des Kleinen Rates mag

vor allem die Angabc auffallen, die Huldigung sei allgemein und

laut im Volke gewünscht worden, so dast die Aufforderung dazu

nur einem „im Charakter eines biedern Volkes liegendem Be-

dürfnis" entspreche. Wie weil diese Angabc mit den tatsächlichen

Verbältnisseu übereinstimmte, lästt sich kaum mehr feststellen.

Doch mag sich die Regierung aus Austerungen gestützt habe»,

die im Groste» Rate gefallen sein können.

Am 77. Januar 1817 wurde endlich der folgende Erlast

beschlossen^

Kammlnng der Gesetze und Verordnungen. Keckster Band K. 10. Id!17.
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Wir Bürgermeister u»d Kleiner Rath
des Kantens Aargau
thun kund hiermit:

Zufolge dem Gesetz vom 2!?. Ckristmonat 181? soll, nach

geschehener Einführung aller vcrfaffungsmäßigen Behörden, eine

allgemeine Huldigung im Kanton vorgenommen werden. Außer-

ordentliche Zeitumstande waren die Ursache, dass diese Einführung
nur langsam und allmählig vor sich gehen konnte, und demnach

die vorgeschriebene Feierlichkeit bis dahin verzögert worden ist.

Jetzt aber, und nachdem durch die Erneuerung des Großen Raths
die neue Verfassung vollständig in Ausübung gebracht worden,

ist der Zeitpunkt eingetreten, da dem Gesetze Genüge kann ge

leistet werden.

Lani und allgemein ist von den Angehörigen dieses Kantons
der Wunsch ausgesprochen worden, durch einen feierlichen Eid sich

von neuem mit dem Staat und mit der Regierung zu verbinden.

Durch die Aufforderung zu dieser Eidesleistung soll also nur ein,

in dem Charakter eines biedern Volkes liegendes, Bedürfnis
befriedigt, und eine, ibm angestammte, ehrwürdige Sitte befolgt

werden. Gern und willig werde» daher die Bürger des Kau-

tons diese Gelegenheit ergreifen, um ihre so vielfach erprobte

Anhänglichkeit an denselben neuerdings zu bewähren.

Sie werden dieß besonders in einem Zeitpunkte thun, wo bei

der, du.ch Mißwachs herbeigeführten, allgemeinen Noth sich ihnen

das Gefühl aufdringen muß, daß ihr Vaterland vor so vielen

andern Ländern mit Schonung und Milde von der Vorsehung
behandelt worden ist.

Unter günstigern Zeitnmständen würde diese Huldigung auch

durch ihre äußere Begehung ein Fest der Freude und des Froh-
sinnS geworden seyn. Jetzt aber/ wo so viele Dürftige für ihren

' Die Stelle besieht sich auf die in den Iahren 1816 und 1817 in
unserem vande lierrschende Tcucrunq und chunqersnot, vcrautasit dnrch qänz-

lichen Mißwachs.
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Lebensunterhalt bekümmert sind, kann diese Feierlichkeit nicht

würdiger begangen werden, als wenn sie zu Werken der Wohl-
tbätigkeit erweckt und für die Armuth eine Suelle des Trostes

und der Hülfsleistnng wird.

In Vollziehung des angefübrte» Gesetzes

verordnen Wir:
Die Huldigung wird Kreisweise geleistet, und der Bürger-

Eid überall von den Oberamtmännern abgenommen werden.

Den IZten nächstkünftigen Aprills wird dieselbe an allen

Bezirkshauptortcn vor sich gehen.

Vom IZten bis zum IVen Aprill inklusiv wird die Huldigung
in den übrigen Kreisen vorgenommen werden.

An den hiezu festgesetzten Tagen werden alle Kantons-Ange

hörigen, welche das achtzehnte Jahr angetreten haben, sowie alle

übrigen Schweizerbürger und Fremde dieses Alters, die im

Kanton hauskäblich angesessen sind, in der Kirche ihres Kreis-

Hauptortes oder in einer andern, von Uns lüesür zu bezeichnenden,

Kirche ibres Kreises sich versammeln, um den Bürger-Eid ab

zulegen.

Die Huldigungs-Feierlichkcit wird überall mit einer gottes-

dienstlichen Handlung und einer dem Gegenstande angemessenen

Predigt ibren Anfang nehmen.

Den Geistlichen wird der Bürger-Eid besonders, und aus die

von Uns näher zu bestimmende Weise abgenommen werden.

Diese Verordnung soll in das Kantonsblatt eingerückt, über-

dieß besonders gedruckt und durch öffentlichen Anschlag bekannt

gemacht werden.

Gegeben in Aarau den 27. Ienner UZI7.

Der AmtS-Bürgermeister,

Z im mer m a n n.

Der Staatsschreiber,

K a st h o fer.
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Folgerichtiger als der Gesetzgeber von I8O? baile derjenige

von 181? daran gedacht, mit dem Hnldigungsgesetze die gesamte

männliche Bevölkerung des Kantons zu ersassen, also auch die

zufällig nicht Anwesenden und vor allem den Nachwuchs. Dies
konnte nur durch die periodische Wicderbolung der Huldigung
gescheite», und hiefür wurden drei Ialwe für richtig erachtet.

Die Wicdcrbolungcn gestalteten sich natürlich bedeutend einfacher.

Die erste fiel ans das Jahr 18ZS und vollzog sich nach folgen-
der Anordnung.

Wir Bürgermeister und Kleiner Ratb
des Kantons Aargau
tlmn kund luermit^

Den A8. des laufenden Monats Mai werden alle junge»

Kantonsbiirger, welche erst seit der letzten Huldigung das acht-

zel.nle Jahr Alters erreicht babe», so wie alle übrigen Kantone-

bürger und im Kanton hanshäblich angesessene Fremde, welche

den Bürgereid noch nicht geleistet haben, sich in der Kirche

des Hauptortes ihres Bezirkes zur Huldigung versammeln.

Der Bürgereid wird ilmen von den Dberamtmännern ab

genommen.

Die Huldigungsseierlichkeit wird des Morgens unmittelbar
nach dein Gottesdienste vor sich gehen.

Die Dberamtmänner babcn über die vorgegangene Huldigung
einen Verbalprozesi abzufassen und lins denselben einzusenden.

Gegeben in Aaran den 4. Mai I8ZS
Der präsidirende zweite Bürgermeister,

D e r z o g v on G f sin g e ».

Der Staatsschreiber,
K a st h o fe r.

' Sammlung der Gesetze und Verordnungen. Sechster Band S. 781,
>817.
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Die nächsten Huldigungen sielen aus folgende Daten:

>5. Juni 182? (nach der Weisung des Kleinen Rates vom

Mai 182?); 8. Weinmonat 1826 (Beschluß vom I I. Herbst

monat 1826); 2?. Weinmonat 1829 (Beschluß vom 28. Herbst

monat); für Nachzügler wurden jeweilcn außerdem noch besondere

Termine anberaumt.

Ein Iabr später wäre die Durchfüllrung einer Huldigung

jedenfalls auf die größten Schwierigkeiten gestoßen.

Durch verschiedene unliebsame Beschlüsse des Großen und des

Kleinen Rates war eine tiefgebende Gärung in der Bevölkerung
unseres Kantons erregt worden. Da brach die französische Juli-
Revolution aus, durch welche die Bewegung im Volke mächtig

gefördert wurde. In Lcnzburg traten Vertrauensmänner zu einer

Besprechung der Lage zusammen, in Wohlenschwil fand eine

von etwa 4OOO Bürgern besuchte Volksversammlung statt. Von
beiden Drten gingen entschiedene Wünsche für Veränderung der

Verfassung an die Bebörden ab. Da die Räte zögerten, den'

Volkswillen zu entsprechen, sammelten sich anfangs December die

Freiämter zu ciuem Zuge nach Aarau und nötigten am 6. De-

zember die Regierung, sogleich und vollständig nachzugeben.

Schon am 16. Dezember wurde in freier Walll ein unab-

bängiger Verfassungörat gewählt. Am Januar I8?I trat er

zusammen, am I?. April batte er sein Werk vollendet, am

6. Mai nabm das aargauische Volk mit großem Mebr die neue

Verfassung an.

An der Spine dieser Verfassung stellt der Sal;: Der
Kanron Aargau ist ein auf der Souveränität
des Volkes beruhender Freistaat.

Wenn also mit der Souveränität die höchste Gewalt im

Staate in die Hand des Volkes gelegt wurde, gab es keine über

ibm stehende Gewalt mcllr; es war also Niemanden»
mebr z u h uldi g e n.
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Anderseits blieb natürlich der Amtseid, den die Behörden

und die Beamten zu leisten hatten. Dieser Eid lautete »och 1857

(nach dem Beschlusse des Großen Rates vom 28. Mai):
„Ich schwöre vor Gott dem Allmachtigen, alle mir durch die

Verfassung und die Gescke auferlegten Amtspflichten gewissen-

haft zu erfüllen."

Die Eidesformel, welche der zu Beeidigende stehend und mit

aufgehobener rechter Hand nachzusprechen bat, lautete:

„Das schwöre ich, so wahr mir Gott helfe"!

Hier hat nun die Bundesverfassung vom 29. Mai >874

ändernd eingegriffen. Ihr Art. 49 besagt (im zweiten Absah):

„Niemand darf zur Vornahme einer religiösen Handlung gc-

zwungen werden."

Darnach richtet sich nun auch unsere Kantons-Verfassung
vom 25. April 1885, die in ihrem Art. 6 (im dritte» Absah)

anordnet:

„An die Stelle des bisherigen Amtseides tritt die Inpflicht
nähme".

Und so hob denn der Große Rat am 27. November 1885

jene EideSvorschrist von 1857 auf und ersehte den Eid durch die

Formel:

„Ich gelobe auf Ehre und Bürgerpflicht, die mir durch die

Verfassung und die Gesehe auferlegten Amtspflichten gewissen-

haft zu erfüllen." - Antwort: „Ich gelobe es!"

Damit war diese Angelegenheit der Sache nach belassen, der

Form nach auf einen neutralen Boden gerückt worden: das Ver-
langen der Einen war erfüllt, ohne daß religiöse Gefühle der

Andern angetastet würden.
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Die alte, im Laufe des letzten Winters abgebrochene Badeanstalt (eröffnet 22- Juni ld!o»>
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